
S t a d t  E r l e n s e e   
Der Stadtverordnetenvorsteher 
der Stadtverordnetenversammlung 

N I E D E R S C H R I F T  
 

zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
 

am Donnerstag, den 21.03.2024. 
 
 

Sitzungsbeginn: 19:40 Uhr Sitzungsende: 20:36 Uhr 
 
 

Es fehlten von der Stadtverordnetenversammlung 
entschuldigt: 
Özcicek, Ali 
Schultheis, Moritz 
Wittwar, Peter 

Anwesend waren von der Stadtverordneten-
versammlung: 
Scholz, Christian 
Reuhl, Birgit 
Pabst, Horst 
Tonecker-Bös, Renate 
Beier, Werner 
Börner, Michael 
Ennin, John Kofi Junior 
Fleck, Bianca 
Fuchs, Doris 
Gernand, Oliver 
Hasenhait, Helmut 
Dr. Haude, Sebastian 
Hirchenhain, Erwin 
Kühn-Bousonville, Monika 
Dr. Maul, Martin 
Oberhauser, Christel 
Ostermeyer, Sylvia 
Reising, Michael 
Rizzuto, Gaetana 
Ruth, Dirk 
Schneider, Sascha 
Seidel, Michael 
Starke, Alexandra 
Stolper, Walter 
Viel, Peter 
Viel, Uwe 

 
Es fehlten von der Stadtverordnetenversammlung 
unentschuldigt: 
Dr. Hritz, Horst 
Büyükkoc, Gülizar 
 
Anwesend vom Magistrat: 
Bürgermeister Erb, Stefan 
Erste Stadträtin Behr, Birgit 
Bös, Werner 
Cwielong, Werner 
Gierhake, Wolfgang 
Horst, Elvira 
Siderius, Lilian 
 
Anwesend vom Seniorenbeirat: 
Hirchenhein, Klaus 
 
Anwesend vom Ausländerbeirat: 
El Fadghan, Ali 
 
Schriftführer: 
Kling, Harald 

 
 
 
Zu dieser Sitzung ist am 11.03.2024, somit fristgemäß, durch den Stadtverordnetenvorsteher ein-
geladen worden. 
 
Der Stadtverordnetenvorsteher begrüßt die Anwesenden, stellt die Beschlussfähigkeit fest und er-
öffnet die Sitzung. 
 
 



Die Tagesordnung lautet wie folgt: 
 
1. Mitteilungen des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung  

 

2. Mitteilungen des Bürgermeisters  
 

3. Anfragen  
 

4. Jahresbericht 2023 des Seniorenbeirats 
 

 

 

5. Jahresbericht 2023 des Ausländerbeirats 
 

 

 

6. Überprüfung der Energieeffizienz der städteeigenen Nichtwohnge-
bäude für die Energiewende und für mehr Klimaschutz 
hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 01.11.2023 
 

145 / LP 21-26 STVV 

 

7. Prüfantrag: Shuttleservice Hallenbad Erlensee – Hallenbad Hanau 
und/oder Bruchköbel 
hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 06.02.2024 
 

148 / LP 21-26 STVV 

 

8. Abwägung und Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan 
„6. Änderung Leipziger Straße West“ 
 

153 / LP 21-26 STVV 

 

9. Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses für das 
Haushaltsjahr 2023 gem. § 112b HGO 
 

154 / LP 21-26 STVV 

 

10. Beschluss des Handlungskonzepts zur zukünftigen Gestaltung der 
Erlenseer Innenstadt 
 

155 / LP 21-26 STVV 

 

11. Aufhebung Sperrvermerk bei I3225 
Rückbau der ehemaligen Ortsdurchfahrt „Ravolzhäuser / Bruchkö-
beler Straße 

156 / LP 21-26 STVV 

 

 
 
 

TOP 1. Mitteilungen des Vorsitzenden der Stadtverord-
netenversammlung  
 

 

  
Bürgerversammlung 
 
Die für Anfang April geplante Bürgerversammlung muss mangels Termin verschoben 
werden. 
 
Präsidiumssitzung 
 
Im April diesen Jahres wird eine Präsidiumssitzung stattfinden, zu der auch die Aus-
schussvorsitzenden eingeladen werden. 
 

 
 
 



TOP 2. Mitteilungen des Bürgermeisters  
 

 

  
Aufstellung eines Beteiligungsberichtes gemäß § 123a HGO 
 
Nach § 123a Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung hat die Stadt zur Information 
von Stadtverordnetenversammlung und Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über ihre 
Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechtes zu erstellen. 
Diese Pflicht ist seit Inkrafttreten der HGO-Novelle am 10.02.2005 unmittelbar anzu-
wenden. 
 
In dem Beteiligungsbericht sind die Beteiligungen an Unternehmen des Privat-
rechts aufzuführen, wenn die Stadt mindestens 20 % der Anteile hält. Der Min-
destinhalt des Berichts ist in § 123a Abs. 2 HGO definiert. 
 
Nach § 123a Abs. 3 HGO ist der Beteiligungsbericht in öffentlicher Sitzung der Stadt-
verordnetenversammlung zu erörtern. Weiter muss die Stadt darüber informieren, dass 
der Beteiligungsbericht vorliegt und in welchem Rahmen er von allen Einwohnern ein-
gesehen werden kann. 
 
Der Hessische Städte- und Gemeindebund empfiehlt, dass auch Städte und Gemein-
den, die über keine einschlägigen Beteiligungen verfügen, dies im Verkündungsorgan 
mitteilen. 
 
Aus diesem Grund werden die Stadtverordnetenversammlung und anschließend auch 
alle Einwohner mittels amtlicher Bekanntmachung darüber informiert, dass die Stadt 
Erlensee über keine Beteiligungen im Sinne des § 123a Abs. 1 HGO verfügt und 
somit für die Jahre 2022 und 2023 kein Beteiligungsbericht nach § 123a Abs. 2 HGO 
erstellt wird. 
 
 
Aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung 2024 
 
Mit Verfügung vom 12.03.2024 hat der Landrat des Main-Kinzig-Kreises als Kommunal- 
und Finanzaufsicht die Haushaltssatzung 2024 der Stadt Erlensee genehmigt und fol-
gende Entscheidungen getroffen: 
 

1. Die Genehmigung der Abweichung von den Vorgaben zum Ausgleich des Fi-
nanzhaushaltes in der Planung wird gemäß § 92 Absatz 5 Nr. 2 HGO erteilt. 
 

2. Die Genehmigung der vorgesehenen Kredite in Höhe von 12.987.550 € wird 
gemäß § 103 Absatz 2 HGO erteilt. Die Stadt Erlensee darf die Kredite nur 
aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich 
unzweckmäßig wäre (§ 93 Absatz 3 HGO). 
 

3. Die Genehmigung zur Inanspruchnahme der vorgesehenen Verpflichtungs-
ermächtigungen in Höhe von 36.096.000 € wird gemäß § 102 Absatz 4 
HGO erteilt. 
 

4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 5.000.000 € wird ge-
mäß § 105 Absatz 2 HGO genehmigt. 

 
Diese Verfügung ist der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 50 Absatz 3 HGO in 
geeigneter Weise bekannt zu geben und erfolgt hiermit. 
 
Die gesamte Haushaltsgenehmigung wird Ihnen digital bereitgestellt. 
 



Die Haushaltssatzung 2024 wird am 20.03.2024 im Hanauer Anzeiger veröffentlicht und 
liegt in der Zeit vom 21.03. bis zum 04.04.2024 am Empfang in der Außenstelle des 
Rathauses „Hallenbad“ zu den Öffnungszeiten aus. 
 
 
Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und  
Auszahlungen gem. § 100 HGO im Haushaltsjahr 2023 
 
Der Magistrat hat nachfolgende über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und  
Auszahlungen gem. § 100 HGO für das Haushaltsjahr 2023 genehmigt: 
 
 
Ergebnishaushalt 
 

Lfd. 
Nr. 

Produkt / Budget Betrag in € Beschluss 
vom 

1 P-362.10 – Kinder- und Jugendar-
beit 

16.488,31 23.05.2023 

2 P-4.1.12 – Kita an der Gende 7.044,56 01.08.2023 
3 P-111.80 – Finanzverwaltung 20.000,00 02.10.2023 
4 P-111.50 – Einrichtungen für die 

gesamte Verwaltung 
20.000,00 24.10.2023 

5 P-424.10 – Bereitstellung und Be-
trieb Sportzentrum 

24.164,92 14.11.2023 

6 P-4.1.12 – Kita an der Gende 3.166,57 14.11.2023 
7 P-111.76 – Bauhof 2.966,32 14.11.2023 
8 P-424.20 –Bereitstellung und Be-

trieb Hallenbad 
24.500 05.12.2023 

9 P-365.30 – Konfessionelle Kinder-
tagesstätten 

28.522,99 05.12.2023 

10 P-4.1.12 Kita an der Gende 17.632,99 12.12.2023 
11 P-4.1.12 – Kita an der Gende 10.107,62 12.12.2023 
12 P-365.30 – Konfessionelle Kinder-

tagesstätten 
18.886,11 12.12.2023 

13 P-121.10 – Wahlen 8.423,23 12.12.2023 
 
 
Finanzhaushalt 
 

Lfd. 
Nr. 

Produkt / Budget Betrag in € Beschluss 
vom 

1 PI-111.60 – Personalentwicklungs-
konzepte,-dienste 

3.383,55 28.03.2023 

2 PI-111.50 – Einrichtungen für die 
gesamte Verwaltung 

972,72 24.10.2023 

3 PI-573.30 – 
Liegenschaftsverwaltung (städt. 

Wohnungen) 

57.000 07.11.2023 

4 PI-272.10 – Stadtbücherei 1.270,40 05.12.2023 
 
Die einzelnen Positionen sind begründet und können jederzeit vom Magistrat erläutert 
werden. Die Bestimmungen des § 100 HGO wurden beachtet. 
 
Die Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen sind in den Jahresabschluss 2023  
eingeflossen. 
 
 



 
TOP 3. Anfragen  

 
 

  

Keine 
 

 

 
TOP 4. Jahresbericht 2023 des Seniorenbeirats  

 
 

  

Der Vorsitzende des Seniorenbeirates trägt seinen Jahresbericht für das Jahr 2023 vor. 
 

 

 
TOP 5. Jahresbericht 2023 des Ausländerbeirats  

 
 

  

Der Vorsitzende des Ausländerbeirates trägt seinen Jahresbericht für das Jahr 2023 
vor. 
 

 

 
TOP 6. Überprüfung der Energieeffizienz der städteeigenen 

Nichtwohngebäude für die Energiewende und für 
mehr Klimaschutz 
hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
vom 01.11.2023 
 

Az: 3 (+4)/3 
Vorlage: 145 / LP 21-
26 STVV 

  
 

Beschluss: 
Der Magistrat prüft die Inanspruchnahme der kostenfreien Energie Impulsberatung für 
kommunale Nichtwohngebäude in Hinblick auf ihre Energieeffizienz durch die Landes-
energieagentur (LEA).  
 
Der Magistrat legt der Stadtverordnetenversammlung möglichst bis Februar 2024 einen 
Sachstandsbericht vor. 
 
Die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen verweist die Beschlussvorlage zur weiteren  
Beratung direkt an den Bau- und Umweltausschuss. Dazu soll ein*e Vertreter*in der 
Landesenergieagentur (LEA) eingeladen werden. 
 
 
 

Der Bau- und Umweltausschuss formuliert folgenden Änderungsantrag: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt die kostenfreie Energieberatung der Landesenergieagentur (LEA) 
für 4 ausgewählte städtische Nichtwohngebäude in Anspruch. 
 
Der Magistrat legt der Stadtverordnetenversammlung möglichst bis Mai 2024 einen 
Sachstandsbericht vor. 
 
Beratungsergebnis über den vom Bau- und Umweltausschuss  
vorgeschlagenen geänderten Beschlussvorschlag: 
 
Mit 18 Ja-Stimme(n) bei 8 Gegenstimme(n) und 0 Stimmenthaltung(en) an-
genommen. 
 



 

TOP 7. Prüfantrag: Shuttleservice Hallenbad Erlensee – Hal-
lenbad Hanau und/oder Bruchköbel 
hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
vom 06.02.2024 
 

Az: 6/FB 6 / 
Vorlage: 148 / LP 21-
26 STVV 

  
 
Beschluss: 
Der Magistrat der Stadt Erlensee wird gebeten, die Möglichkeit zu prüfen, einen 
wöchentlichen Shuttle-Service vom Erlenseer Hallenbad zum Hallenbad nach Hanau 
oder wahlweise nach Bruchköbel zu organisieren. Außerdem bitten wir darum zu 
überprüfen, aus welchem Etat die Buskosten übernommen werden können, sodass 
dieser Service Bürger und Bürgerinnen nur gering belastet. 
 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt die Verweisung an den 
Haupt- und Finanzausschuss und an den Sozialausschuss. 
 
Beratungsergebnis: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt mit 21 Ja-Stimme(n) bei 5 
Gegenstimme(n) und 0 Stimmenthaltung(en) die Verweisung an den Haupt- 
und Finanzausschuss und an den Sozialausschuss. 
 

 
 
 

TOP 8. Abwägung und Satzungsbeschluss zum Bebauungs-
plan „6. Änderung Leipziger Straße West“  
 

Az: 3/615.23 
Vorlage: 153 / LP 21-
26 STVV 

  
 
Beschluss: 

1. Beschlussfassung zur Abwägung 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Erlensee hat die im Rahmen der  
Auslegung (§ 3 Abs. 2 i. V. mit § 4 Abs. 2 BauGB) zum Bebauungsplan „6. Änderung 
Leipziger Straße West“ vorgebrachten Anregungen sowie die hierzu abgegebenen  
Stellungnahmen geprüft und beschließt hiermit gemäß der in der Anlage I beigefügten 
Abwägung. 

2. Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Erlensee beschließt gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB den  

Bebauungsplan „6. Änderung Leipziger Straße West“ 
bestehend aus einer Planzeichnung im Maßstab 1: 1.000 und 
dem Text der planungsrechtlichen Festsetzungen und den bauordnungsrechtlichen 
Festsetzungen unter Einarbeitung der in der Abwägungsvorlage gefassten Beschlüssen 
als  
 

Satzung. 
 



Der Begründung zum Bebauungsplan wird zugestimmt. 

3. Bekanntmachung 
 
Der Magistrat der Stadt Erlensee wird beauftragt, den  
 

Bebauungsplan „6. Änderung Leipziger Straße West“ 
 

gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt zu machen und den Plan dadurch in Kraft 
zu setzen. 
 
 
Beratungsergebnis: 
 
Einstimmig bei 0 Enthaltung(en) angenommen. 
 

 
 
 

TOP 9. Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtab-
schlusses für das Haushaltsjahr 2023 gem. § 112b 
HGO  
 

Az: 
2/01.111.10.80.05.03 
Vorlage: 154 / LP 21-
26 STVV 

  
 
Beschluss: 
Die Stadt Erlensee verzichtet gem. § 112b HGO auf die Erstellung eines Gesamtab-
schlusses für das Haushaltsjahr 2023. 
 
Beratungsergebnis: 
 
Einstimmig bei 0 Enthaltung(en) angenommen. 
 

 
 
 

TOP 10. Beschluss des Handlungskonzepts zur zukünftigen 
Gestaltung der Erlenseer Innenstadt  
 

Az: 3 (+4)/632.21 
Vorlage: 155 / LP 21-
26 STVV 

  
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, das Innenstadtkonzept, welches im  
vergangenen Jahr vorgestellt wurde, als offizielles Handlungskonzept zur zukünftigen 
Gestaltung der Erlenseer Innenstadt. 
 
Beratungsergebnis: 
 
Einstimmig bei 0 Enthaltung(en) angenommen. 
 

 
 
 



TOP 11. Aufhebung Sperrvermerk bei I3225 
Rückbau der ehemaligen Ortsdurchfahrt „Ra-
volzhäuser / Bruchköbeler Straße 
 

Az: 3 
(+4)/2/12.541.10.04.02 
Vorlage: 156 / LP 21-26 
STVV 

  
 
Beschluss: 
Der Sperrvermerk für die Investition 541.10 i3225 Rückbau Ravolzhäuser Straße / 
Bruchköbeler Straße wird aufgehoben. Der Rückbau der ehemaligen Ortsdurchfahrt von 
Langendiebach wird entsprechend der, dem Haushaltsansatz zu Grunde liegenden  
Planung ausgeführt. 
 
 
Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt folgende Ergänzung des  
Beschlussvorschlages: 
 
Der zweite Satz des Beschlussvorschlages wird ergänzt: 
„Der Rückbau der ehemaligen Ortsdurchfahrt von Langendiebach wird entsprechend 
der, dem Haushaltsansatz zu Grunde liegenden Planung ausgeführt... 
mit der Maßgabe, dass eine Fahrbahnbreite von 6,50 m anstelle von 6,00 m  
vorgesehen wird.“ 
 
Der neue Beschlussvorschlag lautet somit wie folgt: 
 
Der Sperrvermerk für die Investition 541.10 i3225 Rückbau Ravolzhäuser Straße / 
Bruchköbeler Straße wird aufgehoben. Der Rückbau der ehemaligen Ortsdurchfahrt von 
Langendiebach wird entsprechend der, dem Haushaltsansatz zu Grunde liegenden  
Planung ausgeführt mit der Maßgabe, dass eine Fahrbahnbreite von 6,50 m anstelle 
von 6,00 m vorgesehen wird. 
 
 
Beratungsergebnis einschließlich der vom Bau- und Umweltausschuss  
empfohlenen Ergänzung: 
 
Mit 16 Ja-Stimme(n) bei 7 Gegenstimme(n) und 3 Stimmenthaltung(en)  
angenommen. 
 

 
 
 
 
Gez.        Gez. 
Christian Scholz Harald Kling 
Stadtverordnetenvorsteher Schriftführer 
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